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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für europäische Statistiken 
über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzeldaten aus 
Stichprobenerhebungen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 808/2004, (EG) Nr. 452/2008 und (EG) Nr. 1338/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates (erste Lesung) 

– Annahme des Gesetzgebungsakts 

 = Erklärung 
  

 

Erklärung der Tschechischen Republik 

 

Die Tschechische Republik unterstützt das allgemeine Ziel der Verordnung zu den Integrierten 

Europäischen Sozialstatistiken (IESS), das Datenerhebungsverfahren effizienter zu gestalten und 

die Vergleichbarkeit und Kohärenz der Daten zu verbessern. Die Tschechische Republik ist jedoch 

nach wie vor davon überzeugt, dass die vorgeschlagene Hinzufügung von Artikel 6 nicht der 

Systematik entspricht, da dadurch zwei zusammenhängende Themen (die Liste und die Namen der 

Variablen einerseits und ihre Beschreibung andererseits) voneinander getrennt werden. Dies führt 

zu zwei verschiedenen, schwer aufeinander abzustimmenden Legislativverfahren und zur 

Verdoppelung der Zahl der für die Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Rechtsakte. 
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Die Tschechische Republik ist überzeugt, dass die Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Durchführungsverordnung gemäß Artikel 7 eine negative Auswirkung auf die Kapazitätsbelastung 

und die Kosten der Datenerhebung haben kann. 

 

Die Tschechische Republik ist der festen Ansicht, dass die rechtliche Architektur so bleiben sollte, 

wie sie in der allgemeinen Ausrichtung des Rates festgelegt wurde. 

 

Aus diesen Gründen können wir den Kompromisstext nicht uneingeschränkt akzeptieren und ihn 

nicht unterstützen, und wir werden uns bei der Abstimmung der Stimme enthalten. 
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